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Die Armennoth
Eine sozialpolitische Streitschrift
Lukas Künzler

Jeremias Gotthelf und das Armenwesen – 
Bemerkungen zum Forschungsstand

Albert Bitzius bedient sich in seiner Armennoth einer eindringlichen Pest- und 
Seuchenmetaphorik für die Schilderung der zunehmenden Pauperisierung 
breiter Bevölkerungsschichten; sprachgewaltig schildert er die Massenverelen-
dung als kaum beherrschbare Gefahr, vergleichbar einer giftigen, krebsarti-
gen Wucherpflanze, die nicht aufzuhalten sei:

«Man stelle sich nur das millionenköpfige Ungeheuer, ewig leer und ewig 
hungrig, wie es sich langsam ausreckt weiter und immer weiter, wie unter sei-
nem ungeheuren Leibe alles verwest, wie die länderweit klaffenden Rachen 
langsam sich weiter und weiter vorstrecken und alles verschlingen, was sie er-
reichen, wie sie näher und näher rücken, dem eigenen Leben, wie alle hinge-
worfenen Opfer sie nicht sättigen, nicht stillen, wie das Ungeheuer näher und 
näher schleicht, zu Tausenden neue Köpfe hervortreibend aus dem magern 
ungeheuern Leibe Stunde für Stunde. Da erfasst einen Angst, tief und gross, 
wenn man dieses schleichenden Ungeheuers Köpfe ringsum wachsen und klaf-
fen sieht, wenn man denkt, ob wohl einst die eigenen Kinder als neue Köpfe 
an dieses grausigen magern Ungeheuers Leib klaffen und schnappen werden. 
Und diese Angst hat bereits viele ergriffen.»1

 In der Forschung herrscht Einigkeit darüber, wie Bitzius’ Beschreibung 
der Gründe für Armut und sein Rat, wie ihr im zeitgenössischen Kontext vor-
zubeugen und abzuhelfen sei, einzuschätzen seien: Er gilt als Vertreter eines 
konservativen Ansatzes. Dabei wird das konservative Element seiner Politik 
zwar unterschiedlich definiert, doch läuft diese Beurteilung immer wieder auf 
die Betonung eines traditionsbewussten paternalistischen Weltbildes hinaus.2

Von einem «militanten geistlichen Biedermeier» ist die Rede; von jeman-
dem, bei dem traditionelle Vorurteile und bewusster Klassenegoismus eine 
Rolle gespielt hätten.3 Mit der Armenfrage sei Gotthelf schon spätestens 1845 
gescheitert, als Massenarmut nicht mehr zu bannen gewesen sei; da habe er 
sich rücksichtslos auf die Seite der Besitzenden geschlagen.4 Bei Gotthelf sei 
Armut, so das allgemeine Fazit, «nicht Elend, Proletariat, Verzweiflung, son-
dern eine christliche Kategorie».5 Karl Fehr behauptet, die Armennoth sei «Vor-
läuferin und bedeutsames Gegenstück zu den sozialtheoretischen Schriften 
von Karl Marx».6 Entsprechend sei die Armennoth als Manifest für eine kon-
servative Wahrnehmungsweise zu gewichten, weil sie eine «Apologie des Ei-
gentums» enthalte.7 Gerhard Gey glaubt, dass der Volksschriftsteller die reale 
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soziale Not eher idealisiere.8 Einzelne herausgegriffene, nicht kontextualisierte 
Aussagen scheinen diese These denn auch zu stützen; so etwa wenn Bitzius 
hinsichtlich gewisser Unterstützungsbedürftiger den Begriff «Schmarotzer-
pflanzen» verwendet9 und erklärt: «Der Verfasser gehört bekanntlich nicht zu 
denen, welche eine Ausgleichung in der Materie wollen und eine Gleichstel-
lung aller Menschen im Besitz und Genuss begehren.»10

Seine Forderung «Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen»11 rundet 
dieses Bild ab. Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, inwie-
fern die These, dass es sich bei der Armennoth gewissermassen um das konser
vative Gegenstück zum Kommunistischen Manifest (1848) handle, angesichts 
neuerer Forschungen aufrechterhalten werden kann. Wird man Gotthelfs Posi
tion damit gerecht? Gerade die neueste Gotthelf-Forschung im Rahmen der 
Historisch-Kritischen Gesamtausgabe an der Universität Bern bietet mit der 
Auswertung seiner politischen Publizistik wichtige Erkenntnisse.12 Da Bitzius 
seine politischen Zielvorstellungen nicht in Form eines Programms in Zeitun-
gen eingerückt habe, gelte es, seine politischen Ansichten aus seinem Urteil 
über konkrete Missstände zu abstrahieren. Einige seiner Forderungen, so das 
Fazit, würden hochaktuell klingen: «strikte Befolgung der Gesetze oder An-
passung der Gesetze an die sozialen Gegebenheiten, Bürgernähe politischer 
Entscheidungen, flächendeckende Rekrutierung und Schulung fähigen Nach-
wuchses für Exekutive, Judikative und Legislative, Transparenz der Verwal-
tung und statistische Erhebungen als Grundlage für Massnahmen der Wirt-
schafts- und Bildungspolitik».13 

«Es ist also die Armut eine andere geworden,  
als sie ehedem war»14

Wesentlich ist für Bitzius die Feststellung, dass nicht nur die Anzahl der Ar-
men drastisch zugenommen, sondern sich der Charakter dieser Armut auch 
entscheidend verändert habe:

«Aber nie noch waren die Armen so zahlreich im Verhältnis zu den Besit-
zenden wie jetzt, nie war in christlichen Staaten durch viele Länder durch ihre 
Haltung gegen die Besitzenden so drohend, ihre Stimmung so feindselig, und 
nie noch erzeugte sich die Armut so fast aus sich selbst, war so erblich, so an-
steckend, so aussatz-, krebsartig wie jetzt.»15

Scharf kritisiert er die Frechheit und Unverfrorenheit, mit welcher die Hilfs-
bedürftigen auf die «unverschämteste Weise» Forderungen an die Gemeinden 
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stellen würden;16 von Scham sei «nicht der geringste Schein».17 Bitzius konnte 
sich bei der Formulierung dieser Vorwürfe auf die eigenen Erfahrungen und 
Beobachtungen stützten, die er als Pfarrer in Lützelflüh gesammelt hatte. Zwar 
kritisierte er, dass ihm der Staat als Seelsorger von Amtes wegen nicht umfas-
sendere Kompetenzen im Armenwesen einräumte.18 Trotzdem war er als Mit-
glied der Armenkommission, des Pfarrvereins Trachselwald, als Präsident des 
Vereins für christliche Volksbildung im Amt Trachselwald oder als Teilneh-
mer an Versammlungen der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
ausgezeichnet vernetzt und über die einschlägige Praxis gut im Bild. Er räumte 
ein, «auf diesem Felde nur ein Laie»19 zu sein, doch liege gerade darin seine 
Rechtfertigung. Denn er habe «allerlei wahrgenommen, was vielleicht dem 
Denker in seinem Studierstübchen, dem Gesetzgeber auf seinen grünen Bän-
ken, dem Professor in seinen Hörsälen nicht nahegetreten»20 sei. Allerdings 
schreibe er indes auch hauptsächlich für Laien, denn er erwarte «in dieser Not 
weder vom Denker noch vom Gesetzgeber die wahre Hülfe […], sondern vom 
Laien».21 Bitzius’ Bescheidenheit darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein 
Kenntnisstand über die prekären Dimensionen der sozialen Frage aus eigener 
Anschauung und aufgrund seiner Eingaben an die zentrale Armenkommis-
sion des Kantons Bern nicht zu unterschätzen ist. Zwar ist wohl davon auszu-
gehen, dass er «die literarischen Arbeiten und Systeme eines Thompson, Owen, 
Saint-Simon, Fourier und der deutschen Vormarxisten […] wohl lediglich dem 
Namen nach»22 kannte. Eher geringschätzend spricht er denn auch bloss von 
englischem und französischem Zeug.23 Gleichwohl nahm er Teil an einem in-
terkantonalen, ja in gewisser Hinsicht transnationalen Diskurs, indem er ei-
genständige Positionen entwickelte und sich dabei von anderen Haltungen un-
terschied.24 

Der Lösungsansatz liegt für Bitzius nicht in der politisch so heftig umstrit-
tenen Sozialgesetzgebung; zwar hätten die Gesetze und Verfassungen die Ar-
mut nicht unmittelbar erzeugt, aber man habe vergessen, «dass bloss der Sinn 
die Gabe heilige»,25 wobei nur noch das Äussere betrachtet und dabei das In-
nere missachtet wurde. Innerhalb dieser Rahmenursache macht er nun ver-
schiedene Aspekte einer inneren Verwahrlosung aus. Darunter zählt er das 
Verdingwesen, den Kiltgang, verwahrloste Ehen, das emmentalische Erbrecht, 
die falsche Nutzung von Gemeineigentum und die Trunksucht.26 Hinzugekom-
men seien äussere Anregungen; etwa eine öffentliche Diskriminierung der Be-
steuerten und ein Auseinanderdriften der Stände. Vehement stellt sich Bitzius 
auf den Standpunkt, dass eine Vermehrung der Geldmittel in der Sozialfürsorge 
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das Problem nicht lösen, sondern vielmehr noch verschlimmern würde.27 Je 
mehr man bislang gegeben habe, desto unverschämter seien die Forderungen 
der Armen geworden.28 Vor allem eine Zentralisation der Armenfürsorge lehnt 
er entschieden ab:

«Es tötet alles allgemeine Interesse am allgemeinen Wohl; das sei Regie-
rungssache, heisst es; es hemmt alles Heranbilden der Menschen vom Kleine-
ren, Spezielleren zum Bedeutenderen, Allgemeinen; es rottet am Ende alle 
tüchtigen Bürger aus und stiftet eine eigene Regierungskaste […]. Es führt zu 
dem unchristlichen, unbürgerlichen Grundsatz, dass um das sogenannte all-
gemeine Beste sich nur bezahlte Beamtete zu kümmern hätten, und löscht al-
les freie Wirken der Liebe, alle Gemeinnützigkeit aus.»29

Als Folge einer Zentralisation würden sich die Ansprüche verhundertfachen:
«Gar mancher, der sich schämte, vor die Gemeinde zu gehen, würde unge-

scheut vom Staate fordern; gar mancher, dem Private gegenwärtig helfen, 
würde an den Staat gewiesen, seine Ansprüche mit vielfachen Zeugnissen be-
legt werden.»30

Überdies würde eine grosse Sorglosigkeit eintreten, wenn die Behörden 
das Geld aus der Staatskasse beziehen könnten und nicht mehr «aus dem ei-
genen Sack zu nehmen haben».31 Der persönliche Kontakt auf der kommuna-
len Ebene gewinnt in dieser Perspektive an relevanten Vorteilen gegenüber ei-
ner anonymen, institutionalisierten Bürokratie. Gleichzeitig räumt Bitzius 
aber ein, dass die Gemeinden mit der Situation bisweilen überfordert seien.32 Er 
stellt sich sogar auf den Standpunkt, dass auf dem Land der Blick beschränkt 
sei; man sehe gar oft nur das Nächste und habe keine Vorstellung von dem, 
was jenseits des nächsten Waldes liege.33 Kritisch sieht er die Rolle von Hand-
werk und Schule bei möglichen Lösungsansätzen; beide könnten ebenso scha-
den wie auch helfen. Nach ihm ist die hauptsächlichste Quelle der Armennot 
ganz allgemein nicht eine äusserliche, «[…] sondern eine innerliche, ein ver-
dorbener, versunkener Sinn, gelähmte, unentwickelte Seelenkräfte, so dass 
die Leibeskräfte nie zu freudiger, freier Tätigkeit kommen, daher eine voll-
kommene innerliche Untüchtigkeit der Eltern, ihre Kinder zu Menschen zu 
machen, ein ungehindertes Entwickeln des Tierischen im Kinde. Das Übel 
muss daher von innen angefasst werden, Massregeln und Gesetze helfen da 
wenig; es muss hauptsächlich in dem Zustande angefasst werden, in welchem 
es am leichtesten zu heben ist, das heisst so früh als möglich.»34

Unter Berufung auf Pestalozzi ruft Bitzius dazu auf, Armenanstalten zu 
gründen, in welchen arme Kinder unentgeltlich aufgenommen würden, wo-
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bei es nicht nur um das Versorgen mit Nahrung und Kleidern, sondern auch 
um die richtige Erziehung im Zeichen christlicher Nächstenliebe gehe. Allein, 
dieselbe gründe ihr Werk «nicht auf steinerne Mauern und papiererne Ord-
nungen, sondern auf die Tüchtigkeit eines Ehepaars»,35 wobei Wert darauf zu 
legen sei, dass jenes nicht bereits Kinder verdingt habe. 

«Es ist also nicht eine Stiftung oder eine Anstalt, welche diese Sache trägt, 
sondern es ist eine Ehe; es sind auch nicht Reglemente, welche ihr Gestalt und 
Form geben, ein Gepräge aufdrücken, sondern dieses tut der Ehe Eigentüm-
lichkeit; es entstehen Familien und nicht Anstalten.»36

Bitzius schildert anschliessend die Entstehung und ersten Jahre einer nach 
diesem Muster gestifteten Armenerziehungsanstalt, die unter dem Patronat 
des Bezirksvereins Trachselwald des Vereins für christliche Volksbildung un-
ter seiner persönlichen Mithilfe 1835 in Sumiswald eröffnet wurde und die 
1839 nach Trachselwald übersiedelte.37 Die Gründung ist für ihn eine Erfolgs-
geschichte, wenngleich er Schwierigkeiten nicht verschweigt. 

Armenrechtlicher Kontext

Die Analyse des Bitzius’schen Pauperismustraktats gewinnt an Profil, wenn 
die Praxis der Armenfürsorge mit Bezug zu den geltenden Gesetzen sowie den 
wiederholten Reformbemühungen der Legislative analysiert wird.38 Die Ar-
menverordnung von 1807 verpflichtete die Heimatgemeinden zum Unterhalt 
ihrer sogenannten Notarmen und der vorübergehend durch Unfall oder Ein-
fluss einer Katastrophe Verarmten. Die Versorgung war nur für verarmte Orts-
burger gesichert, Hintersassen wurden im Fall der Verarmung an ihre Hei-
matgemeinden verwiesen. Arme Burger versorgte man aus den Erträgen der 
Armengüter oder durch Zuweisung von Nutzungsrechten auf der Allmend. In 
vielen Gemeinden waren aber die gemeinsam genutzten Güter vor 1831 priva-
tisiert worden, sodass der Gemeinderat andere Quellen für die Armenversor-
gung äufnen musste.39 Wo die Erträge der Armengüter für die Armenpflege 
nicht reichten, wurden von den Grundstückbesitzern Armensteuern, soge-
nannte Tellen, erhoben. Liberale Politiker kamen in den Dreissigerjahren zur 
Ansicht, dass der gesetzliche Anspruch auf Armenunterstützung für die Viel-
zahl der Armen verantwortlich sei und gerade zum Nichtstun einladen würde.40 
Daher trachteten sie danach, die Armenversorgung in die Hände privater Ver-
eine zu legen. Die Aufhebung der Unterstützungspflicht war daher die wich-
tigste Neuerung im Armengesetz von 1847. Allerdings liess die Ausdehnung 
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der Unterstützungsberechtigten auf Nicht-Burger (Hintersassen) die Menge 
der zu versorgenden Armen pro Gemeinde anwachsen. Aus der freiwilligen 
Wohltätigkeit konnten sie in der Regel nicht versorgt werden. Erst die Initia-
tive des radikalen Regierungsrats Carl Schenk führte schliesslich 1857 zum Er-
folg, weil seine Reform auf drei aufeinander abgestimmten Gesetzen aufbaute.

 
Christlich-republikanischer Kommunalismus  
als liberales Gesellschaftsmodell

Der Liberalismus der Durchbruchzeit war, wie es Fritz Osterwalder festgehal-
ten hat, in seinen gesellschaftlichen Konzeptionen nicht einheitlich.41 Neben 
dem später bestimmenden, öffentlich-rechtlichen Konzept, das auf Volkssou-
veränität ausgerichtet war, existierte ein christlich-paternales Gesellschafts-
modell, das von einer vorgegebenen, von christlichen Vorstellungen gepräg-
ten Gesellschaftsordnung ausging. Die sozialen Unterschiede werden nicht als 
Unterordnung, sondern als gegenseitige Verwiesenheit verstanden; die Rei-
chen tragen dabei die politische und soziale Verantwortung, dass die Armen, 
die zu Arbeit und Bescheidenheit angehalten sind, ihre Pflichten erfüllen. Dies 
erst würde die Kohäsion der Gesellschaft und ein harmonisches Zusammen-
leben garantieren. Die unteren Stände werden aber allein durch Erziehung 
dazu entsprechend befähigt. Das entsprechende pädagogische Reformprojekt 
war «nicht das öffentliche Schulsystem, sondern die Armenschule oder die Ar-
menerziehung, der sich der Staat und die Reichen vermehrt annehmen soll-
ten».42 In den 1830er-Jahren wandten sich, so Osterwalder, die Vertreter die-
ser Strömung vom sich zunehmend radikalisierenden Liberalismus und 
seinem Reformwerk ab und begannen Kritik daran zu üben. In seiner Armen-
noth habe Gotthelf in Rückgriff auf Pestalozzi die Abgrenzung von moderner, 
staatlicher und institutioneller Form und Macht ausgeführt. Gotthelfs Ansatz-
punkt habe auf eine Innerlichkeit abgezielt, die er als Gegensatz zu instituti-
onalisierten «Äusserlichkeiten» wie Verfassungen und (Armen-)Gesetze oder 
Lehrpläne und Hausordnungen verstanden wissen wollte. Damit habe er 
gleichzeitig eine Kritik an der Gegenwart, die er als geistlos und technisch 
perhorreszierte, formuliert. Als Ausdruck dieses Zeitgeistes kann die «Gesamt-
heit – oder besser: das Mischmasch – solcher Ideenbrocken und der dazuge-
hörigen Schlagwörter»43 gelten, die im Handwerksgesellen Jacob auf seinen 
Wanderungen so verheerend wirken. Jacob verfällt dabei «keinem genau um-
rissenen – und schon gar nicht marxistischen – ‹Kommunismus› […], sondern 
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einem Konglomerat aus frühsozialistischen, jungdeutschen, jungeuropäischen, 
kommunistischen, anarchistischen und radikal-liberalen Ideen, denen oft ein 
religiöser Anstrich eigen ist».44 Bitzius setzte sich nicht auf einer theoretisch 
reflektierten, philosophischen Ebene mit der Politischen Ökonomie des Kom-
munismus marxistischer Prägung auseinander. Sein Argumentationsmuster 
war letztendlich spezifisch auf die lokalen Verhältnisse im Emmental zuge-
schnitten. Explizit betont er nämlich die Überschaubarkeit des Kleinstaats als 
günstige Rahmenbedingung für das Projekt der Armenerziehung.45

Bitzius sah sich als christlichen Republikaner. Was er darunter verstand, 
hat auch mit der Verteidigung bewährter Verfahren, Versorgungs- und Ver-
teilungsprobleme auf kommunaler Ebene zu lösen, zu tun. Barbara Mahl-
mann-Bauer hat vorgeschlagen, zur Kennzeichnung dieser Art von Gemein-
desouveränität in Anlehnung an Peter Blickle den Begriff «Kommunalismus» 
zu verwenden.46 In diese Richtung argumentiert auch Barbara Weinmann.47 
Am Beispiel von Zürcher Quellen zeigt Barbara Weinmann, dass das Modell 
einer «anderen Bürgergesellschaft» für das «Bemühen um einen jenseits von 
Kapitalismus und Marxismus anzusiedelnden ‹dritten Weg› in die Erwerbs- 
und Industriegesellschaft der Moderne» stehen könnte.48 Weinmann hat für 
ihre Untersuchung den Kanton Zürich des späten 18. und 19. Jahrhunderts 
ausgewählt, um zu prüfen, inwieweit das Kommunalismuskonzept Peter Blick-
les zur Erklärung von Verfahren kommunaler Konfliktlösung und Verwaltung 
tauge. Weinmann spricht von einem eigenen Typus des «ländlichen Liberalis-
mus», in dem sich kollektivistische mit individualistischen Positionen verbun-
den hätten. Er unterscheide sich vom Programm eines modern-individualis-
tischen Rechtsstaats, das von den Radikalen propagiert wurde. Beim liberalen 
Regenerationsstaat von 1831 habe es sich letztlich um eine Interimslösung ge-
handelt: «für die einen auf dem Weg in die individualistisch-egalitäre Staats-
bürgerschaft, für die anderen in die neokorporativ gedachte Bürgerrepublik».49

In diesem Kontext lässt sich auch Bitzius’ Standpunkt im Armenwesen ver-
orten. Er verteidigte die kommunalen Kompetenzen in der Vergabepraxis und 
verurteilte die Pläne der Radikalen, das Armenwesen wie auch weitere Berei-
che des öffentlichen Lebens zu verstaatlichen. Der Abstand zwischen den Bür-
gern und den Regierenden sollte so gering wie möglich sein, denn Anonymi-
tät führe zu Entfremdung zwischen beiden Ebenen und provoziere den 
Egoismus. Im persönlichen Kontakt zwischen Gebern und Empfängern, in 
überschaubaren Kommunikations- und Transferprozessen überhaupt, er-
blickte Bitzius eine zentrale Voraussetzung für ein funktionierendes Armen-
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wesen. Dabei berücksichtigte er Erkenntnisse aus der Praxis: Wegen Überhäu-
fung mit Geschäften und Desinteresse würden die Gemeinden bei der Prüfung, 
wer unterstützungsberechtigt sei, nicht die nötige Sorgfalt walten lassen. Mit 
der Maxime, der Staat solle gefälligst für die Armen zahlen, sei weder den Ge-
meinden, die diese Mittel dann verteilen müssten, noch den Armen geholfen. 
Es fehle ein amtlicher Vertreter des Staates in der gemeindlichen Armenpflege – 
dieses Amt hätten früher die Pfarrer innegehabt. Bitzius stellt nicht nur der zen-
tralen Armenkommission, sondern generell den Gemeinden im Umgang mit 
den Armen ein schlechtes Zeugnis aus – von einer Idyllisierung der dörflichen 
Welt kann keine Rede sein. Dem Staat fehle die Übersicht über die unterschied-
liche Verteilung der Lasten und die divergierenden Unterstützungspraktiken der 
Gemeinden. Bitzius fordert angemessene Löhne für sämtliche Angestellte; Ar-
beit müsse gerecht entlöhnt sein. Dabei gelte es, auch die Teuerung zu berück-
sichtigen.50 Scharf prangert er den Missbrauch von Verdingkindern an.51 Die Aus-
führungen zeugen von einem guten Problembewusstsein. Nur in der 
Einschätzung, dass es genug Arbeit für alle gäbe, irrte er erheblich – die «tran-
szendentale Ausrichtung des christlichen Glaubens» reduzierte, wie es Albert 
Tanner formuliert hat, «bei Gotthelf tendenziell alles Weltliche zur Nichtigkeit».52

Fazit: Kommunal statt zentralistisch 

Bitzius zählte, wie es sein Biograf Hanns Peter Holl festgestellt hat, nicht zu 
denen, deren Weltbild sich durchgesetzt hat.53 Mit seinen politischsozialen Vor-
stellungen stiess er bei den Berner Radikalen auf Widerspruch, die im Rah-
men der staatlichen Armenfürsorge eine Generalsteuer für alle Berufstätigen 
sowie eine Umverteilung des Eigentums zugunsten der Besitzlosen propagier-
ten. Aus dem Blickwinkel der Gegenwart werden seine Vorstellungen rasch 
missverständlich, zumal der öffentliche Diskurs, in dessen Kontext sie einst 
formuliert wurden, zuerst rekonstruiert werden muss. Die herkömmliche Be-
wertung seiner sozialpolitischen Haltung im Bereich des Armenwesens, die 
als konservativ eingestuft wird, muss differenziert werden: Möglicherweise 
kann im Kontext des Kommunalismus der Berner Gemeinden, welche Bitzius 
stets als republikanisch apostrophiert, und mit Rücksicht auf interkantonale 
und -nationale Diskurse Bitzius’ Wirken eher als eigenständiger Versuch ge-
wertet werden, neue Phänomene strukturbedingter Armut in ländlichen Ge-
bieten zu erklären und nachhaltige sowie sozial verträgliche Lösungen zur 
Diskussion zu stellen.
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